
 

 

 

 

Newsletter Arbeitsrecht 

Kurzarbeit vs. Kündigung 
 

Der Bundestag hat heute beschlossen, erleichterte Bedingungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld 

einzuführen und die Leistungen zu erweitern. Die Maßnahmen sollen schon in der ersten Aprilhälfte 

2020 greifen. Damit reagiert die Bundesregierung auf die Folgen der Corona-Pandemie. Zu beachten 

ist aber, dass die Unternehmen möglicherweise weitreichender entscheiden müssen und nicht nur die 

aktuelle Krise im Blick haben sollten. Sie sollten insbesondere auch den ohnehin im Zuge der Digitali-

sierung anstehenden Strukturwandel berücksichtigen. Denn eine für Monate angeordnete Kurzarbeit 

kann einem weitergehenden Personalabbau entgegenstehen, da sie den Ausspruch betriebsbedingter 

Beendigungskündigungen grundsätzlich erheblich erschwert bis ausschließt. 

Es gilt, bereits jetzt die richtige Lösung zu finden. 
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I. Kurzarbeit 

 

1. Erleichterte Voraussetzungen 

 

Kurzarbeit ist die vorübergehende Kürzung der 

betriebsüblichen normalen Arbeitszeit. Das 

konjunkturelle Kurzarbeitergeld soll dabei den 

Arbeitnehmern die Arbeitsplätze und den Be-

trieben die eingearbeiteten Arbeitnehmer erhal-

ten. Die Voraussetzungen sind im Einzelnen in 

den §§ 95 ff. SGB III geregelt.  

 

Das neue Gesetzesvorhaben sieht hiervon fol-

gende Abweichungen vor:  

 

 Das geltende Recht sieht vor, dass mindes-

tens ein Drittel der Beschäftigten von einem 

Arbeitsausfall betroffen sein muss. Nun-

mehr soll der Anteil der Beschäftigten, die 

vom Arbeitsausfall betroffen sein müssen, 

auf bis zu 10 % herabgesetzt werden kön-

nen.  

 Bislang verlangt das Gesetz, dass in Betrie-

ben, in denen Vereinbarungen zur Arbeits-

zeitschwankung genutzt werden, diese 

auch zur Vermeidung von Kurzarbeit einge-

setzt und ins Minus gefahren werden. 

Durch die neue Regelung soll auf den Auf-

bau negativer Arbeitszeitsalden vor Zah-

lung des Kurzarbeitergeldes vollständig o-

der teilweise verzichtet werden können.  

 Den Arbeitgebern sollen die Sozialversiche-

rungsbeiträge vollständig oder teilweise er-

stattet werden können.  

 Es besteht die Möglichkeit, Leiharbeitneh-

mern den Bezug von Kurzarbeitergeld zu 

ermöglichen. 

 

Die sich aus dem Gesetz insoweit ergebene 

Verordnungsermächtigung gilt für die Bundes-

regierung und ist zeitlich bis zum 31. Dezem-

ber 2021 befristet.  

 

2. Erfordernis einer Rechtsgrundlage   

 

Für die Einführung der Kurzarbeit benötigt der 

Arbeitgeber eine besondere Rechtsgrundlage, 

da der Arbeitnehmer während des Arbeitsver-

hältnisses grundsätzlich einen Anspruch auf 

Beschäftigung hat. Rechtsgrundlagen können 

Gesetze, Tarifverträge, Betriebsvereinbarun-

gen oder Arbeitsverträge sein. Die Einführung 

von Kurzarbeit ist mitbestimmungspflichtig im 

Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG.  

 

3. Vorübergehender Arbeitsmangel 

 

Wird Kurzarbeit geleistet, ist nach der Recht-

sprechung des Bundesarbeitsgerichtes regel-

mäßig davon auszugehen, dass der Arbeitge-

ber nur von einem vorübergehenden Arbeits-

mangel und nicht von einem dauerhaft gesun-

kenen Beschäftigungsbedarf ausgeht. Als An-

haltspunkt für die Frage, was vorübergehend 

bedeutet, können die sozialrechtlichen Bestim-

mungen zum Kurzarbeitergeld dienen. Danach 

wird Kurzarbeitergeld für den Arbeitsausfall im 

Regelfall für die Dauer von längstens 12 Mona-

ten von der Agentur für Arbeit geleistet.  

 

II. Betriebsbedingte Kündigung  

 

Voraussetzung für eine betriebsbedingte Been-

digungskündigung, bei der das Arbeitsverhält-

nis mit einem oder mehreren Mitarbeitern end-

gültig beendet wird, ist es hingegen, dass das 

Beschäftigungsbedürfnis dauerhaft entfällt. 

Grundlage hierfür wird in der Regel eine tat-

sächlich umgesetzte unternehmerische Organi-

sationsentscheidung sein, die sich auf die An-

zahl der verbleibenden Arbeitsplätze auswirkt. 

Dabei hat ein Arbeitgeber im Einzelnen darzu-

legen, warum zukünftig auf Dauer mit einem re-

duzierten Arbeitsvolumen und Beschäftigungs-

bedarf zu rechnen ist. Der Arbeitgeber hat den 

dauerhaften Rückgang des Arbeitsvolumens 

nachvollziehbar darzustellen, indem er insbe-

sondere die einschlägigen Daten aus repräsen-

tativen Referenzperioden aus der Vergangen-

heit miteinander vergleicht.  

 

III. Unterschiedliche Zukunftsprognosen 

 

Bei der Einführung von Kurzarbeit geht ein Ar-

beitgeber danach von einer anderen Zukunfts-

prognose als bei einer betriebsbedingten Been-

digungskündigung aus. Während der Arbeitge-



 

 

ber bei der Kurzarbeit nur von einem vorüber-

gehenden Arbeitsmangel ausgeht, geht er bei 

einer betriebsbedingten Kündigung von einem 

dauerhaften Wegfall des Beschäftigungsbe-

dürfnisses für einzelne oder mehrere Mitarbei-

ter aus.  

 

Soll eine betriebsbedingte Kündigung im zeitli-

chen Zusammenhang mit einer bereits verein-

barten oder prognostizierten Kurzarbeit erfol-

gen, spricht nach der Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichtes zunächst vieles dafür, dass 

nur von einem vorübergehenden Arbeitsman-

gel auszugehen ist. Ein solcher kann eine be-

triebsbedingte Kündigung aber gerade nicht 

rechtfertigen. Die betriebsbedingte Beendi-

gungskündigung, die während der Kurzarbeit 

ausgesprochen wird, wird in der Regel unwirk-

sam sein. 

 

Das sich aus der angeordneten Kurzarbeit er-

gebende Indiz eines nur vorübergehenden Ar-

beitsmangels muss der Arbeitgeber vielmehr 

ausdrücklich entkräften, wenn er gleichwohl 

während einer angeordneten Kurzarbeit be-

triebsbedingte Kündigungen aussprechen will. 

Denn entfällt beispielsweise die Beschäfti-

gungsmöglichkeit für von der Kurzarbeit be-

troffene Arbeitnehmer aufgrund später einge-

tretener weiterer Umstände oder veränderter 

wirtschaftlicher und/oder organisatorischer 

Rahmenbedingungen auf Dauer, so kann nach 

der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerich-

tes trotz der Kurzarbeit ein dringendes betrieb-

liches Erfordernis für eine Kündigung aus-

nahmsweise bestehen. Hat der Arbeitgeber 

durch die Einführung von Kurzarbeit den Um-

fang der vertraglich geschuldeten Arbeitszeit 

auf ein Niveau abgesenkt, das den Ausspruch 

betriebsbedingter Kündigungen gerade über-

flüssig macht, so kann ein dringendes betriebli-

ches Kündigungserfordernis regelmäßig erst 

dann angenommen werden, wenn der Arbeit-

geber die Möglichkeit zur Arbeitszeitreduzie-

rung voll ausgeschöpft hat und gleichwohl noch 

ein Beschäftigungsüberhang besteht.  

 

 

 

IV. Zu treffende Prognoseentscheidung 

 

Die geplanten Erleichterungen im Hinblick auf 

die Kurzarbeit werden sicherlich vielen Unter-

nehmen helfen, die akute Corona-Krise zu be-

wältigen. Die Wirtschaftskrise in den Jahren 

2009/2010 hat aber gezeigt, dass sich die Situ-

ation der Unternehmen während einer beste-

henden Krise in kürzester Zeit noch einmal dra-

matisch verschlechtern kann. Seinerzeit hatten 

ebenfalls viele Unternehmen von der Möglich-

keit der Kurzarbeit Gebrauch gemacht. Es war 

aber gerade dann die Kurzarbeit, die es ihnen 

erschwerte, nach weiteren kurzfristigen drama-

tischen Verschlechterungen einen Kurswech-

sel vorzunehmen und betriebsbedingte Kündi-

gungen auszusprechen. Es ist deshalb aus Un-

ternehmenssicht dringend anzuraten, vor Inan-

spruchnahme der Kurzarbeit differenzierte 

Analysen zu erstellen und hieraus eine Prog-

nose für den Beschäftigungsbedarf zu leiten:  

 

 Besteht danach die Einschätzung, dass die 

Corona-Krise das jeweilige Unternehmen 

nur für einen bestimmten Zeitraum von eini-

gen Monaten beeinträchtigen wird und das 

Unternehmen danach „normal“ fortgeführt 
werden kann, dürfte Kurzarbeit ein geeigne-

tes Mittel darstellen.  

 Ist aber bereits jetzt nicht mehr abschätz-

bar, ob die Corona-Krise das Unternehmen 

tatsächlich nur zeitlich begrenzt beeinträch-

tigt, ist zu überlegen, den Umfang der Kurz-

arbeit entweder stark einzuschränken oder 

hierauf ganz zu verzichten, damit betriebs-

bedingte Beendigungskündigungen mög-

lich bleiben.  

 Plant das Unternehmen ohnehin zurzeit 

schon einen erheblichen Personalabbau im 

Hinblick auf den anstehenden Strukturwan-

del, kann eine Kurzarbeit der Umsetzung 

solcher Pläne ebenfalls entgegenstehen. 

Auch in diesem Fall muss sorgsam geprüft 

werden, ob der geplante Personalabbau 

angesichts der Corona-Krise in angepass-

ter Form möglicherweise früher durch den 

Ausspruch betriebsbedingter Kündigungen 

umgesetzt wird. 


